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Einwohnerzahlen am 30. Juni 2018
Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverar-
beitung hat mit Schreiben vom 27.11.2018 folgende Ein-
wohnerzahlen des Landkreises Kronach und der kreisan-
gehörigen Gemeinden zum Stand 30.06.2018 mitgeteilt:

Gemeinde Einwohner
Kronach, Stadt  16 903  
Küps, Markt  7 806  
Ludwigsstadt, Stadt  3 433  
Mitwitz, Markt  2 798  
Nordhalben, Markt  1 682  
Pressig, Markt  3 950  
Reichenbach, Gemeinde   673  
Schneckenlohe, Gemeinde  1 035  
Steinbach a. Wald, Gemeinde  3 134  
Steinwiesen, Markt  3 454  
Stockheim, Gemeinde  4 948  
Tettau, Markt  2 054  
Teuschnitz, Stadt  1 990  
Tschirn, Gemeinde   529  
Marktrodach, Markt  3 761  
Wallenfels, Stadt  2 697  

SG 11 106

Sitzung des Kreistages
Am Montag, 10.12.2018, um 09:00 Uhr fiandet im Sit-
zungssaal des Landratsamtes Kronach eine Sitzung 
des Kreistages mit folgender Tagesordnung statt.

Tagesordnung
1 Informationen
2 CIK Campus Innovations Kultur GmbH - aktueller 

Sachstandsbericht
3 Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche Ab-

fallentsorgung des Landkreises Kronach (Gebühren-
satzung)

4 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2017
5 Turnusgemäße Neubestellung von Aufsichtsräten für 

die WSE Wirtschafts- und Strukturentwicklungsge-
sellschaft mbH

6 Unvorhergesehenes
7 Anfragen und Sonstiges 

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 28.11.2018
Landratsamt
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108 Stadt Kronach
 Bekanntmachung 

Bauleitplanung der Stadt Kronach; Aufstellung 
des Bebauungsplanes für das Sondergebiet 
„Lebensmittelmarkt Industriestraße“ mit 

gleichzeitiger Änderung des Bebauungsplanes 
„Bauzentrum - Industriestraße“ (BBauPl 124); 
hier: Satzungsbeschluss

109 Zweckverband für Abfallwirtschaft in Nordwest-
Oberfranken 

 Bekanntmachung Jahresabschluss 2017
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Weißenbrunn, Gemeinde  2 873  
Wilhelmsthal, Gemeinde  3 632  

Landkreissumme  67 352

Kronach, 28. November 2018
Landratsamt

Stadt Kronach 108

Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Kronach; 

Aufstellung des Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Lebensmittelmarkt  
Industriestraße“ mit gleichzeitiger  
Änderung des Bebauungsplanes  

„Bauzentrum - Industriestraße“ (BBauPl 124); 
hier: Satzungsbeschluss

Die Stadt Kronach hat mit Beschluss vom 26.11.2018 den 
Bebauungsplan Sondergebiet „Lebensmittelmarkt Indus-
triestraße“ mit gleichzeitiger Änderung des Bebauungs-
planes „Bauzentrum – Industriestraße“ (BBauPl 124) in 
der Fassung vom 26.11.2018 als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. 

Der Bebauungsplan für das Sondergebiet „Lebensmittel-
markt Industriestraße“ (BBauPl 124) kann im Stadtbau-
amt Kronach, Abteilung 4, nichttechnische Bauverwal-
tung, Rathaus, Marktplatz 5, 96317 Kronach, II. Stock, 
Zimmer Nr. 148, während der allgemeinen Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. Auf Verlangen wird 
über den Inhalt Auskunft gegeben.

Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 
Hs. 3 BauGB im Wege einer Berichtigung angepasst.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs und

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren be-
achtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Kronach geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist dazulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 

42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Kronach, 27.11.2018
Stadt Kronach

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister

Zweckverband für 109
Abfallwirtschaft in
Nordwest-Oberfranken

Bekanntmachung
des festgestellten Jahresabschlusses und des Bestäti-
gungsvermerkes des Wirtschaftsprüfers für den Jahres-
abschluss 2017 gem. Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung 
und § 25 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Ab-
fallwirtschaft in Nordwest-Oberfranken hat am 06. No-
vember 2018 den Jahresabschluss gem. Art. 102 Abs. 3 
GO, § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung und § 20 Abs. 
3 der Verbands- und Betriebssatzung mit folgendem Jah-
resergebnis festgestellt:

Bilanzsumme 50.120.038,95 Euro
Jahresgewinn   1.029.654,68 Euro

Der Jahresgewinn 2017 in Höhe von insgesamt 
1.029.654,68 Euro ist lt. Beschluss der Verbandsver-
sammlung der Rücklage für „Zweckgebundene Rückla-
ge“ zuzuführen.

Der Bayer. Kommunale Prüfungsverband wurde von der 
Verbandsversammlung mit der Wirtschaftsprüfung beauf-
tragt. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist die Geschäfts-
führung ordnungsgemäß.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: (Auszug 
aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht) 

„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen 
nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvor-
schriften und der Verbands- und Betriebssatzung. Der 
Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetz-
lichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden 
geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“

München, 07.06.2018
Bayer. Kommunaler
Prüfungsverband

Christian Göb
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss kann in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes für Abfallwirtschaft in Nordwest-Ober-
franken in 96487 Dörfles-Esbach, Von-Werthern-Str. 6, 
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in den nächsten sieben Tagen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes während der allgemeinen Dienststunden ein-
gesehen werden.

Dörfles-Esbach, 06.11.2018

Baj
Werkleiter

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat
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